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IAMT O;EB NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
!, Post<\\nschrift 1014 Wien, Postfach 6 FernsChreibnummer 13 4145, Telefax (022 2) 531 10 3610 

~arteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und '16 7 19 Uhr 
I ' r ' 'I Wien 1" Herrengasse ,11 -1~ 

I" Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 I zu erreichen mit: ' 

U 3 (Haltestelle Herrengasse) 
, 2A,' 3A(Halt~stelle 'Michaelerplatz) 

'An das 
, ' 

Bundesministerium für r·~:;,~·"::;~-';"·-;:,::::;-.• _ ~_~ ~:-----"'-:''', 
wirtschaftliche Angelegerihei ten C ~R1~Fdh Gtj,:f::. rZt;F~ I \,'h'prl 

, Stubenring 1· '. " ZL...~ ......... ; .................. : .......... -nFi19 ...... ;.:: ... 1 ' 
. 1011 Wien ? I" ' 

L
A
-'D-VD'-58' 761' /1 B,n.,," I~::~ c7.APR,19~51 dcP,l ,!Ji-:u, 

M . Bei Antwort bitte Kenr:zeichen angeben . -bJ.....::lv 
•• , ... : ...................... : ............. =.:===:...1 ~ If }/u/l"er'u~v 

Bezug . Bearbeiter (0222) 531 10 Durchwahl Datum ' , 

23.022/37-11/1/95 Dr~ Grünner 2152 -', 25. AprU 1995 
Betrifft 

,Bundesgesetz :z;ur Durchführung des Übe'reinkommens vom 3. März' 19.73 
• über dem internationalen Handel mi t'gefährd,eten Arten frei­
lebender Tiere und pfianzen(Durphführungsgesetzi995), 

Die NÖLandesregierung beehrt sich zum Entwurf ,eines Bundes":' 

gesetzes zur Dur9hführung des Übereinkommens vOI;Il 3 .. März 1973 

'über 'denihternationalen Handel' mit gefährdeten Arten frei­

lebender Tiere uncl P~lanzen (Durdhführungs~esetz 19~5) wie folgt 

Stellung zu nehmep: 

I. Allgeme'ines 

Zuderi- grund~ätzlichen Prob'Iemendes I Entwurfes. wird'aufdie 
, ' 

Stellungnahme der NÖ Landesregier~ng ,vom 31 •. Jänner 1995,· 

LAD~VD-58761 verwie~en.bies betr~fft sowohl die Probleme der 
. . . " :' , -', . ",' . '. 

Verständlichkeit' als auch 'die ungeklärten Nehraufwendungen für 

die Länder (z.. B . vermehrte Sachverständigentätigkeit)~' . 

,Es ist festzuhalten, daß die EU-':Verordmingen eine, erhebliche . ' , 

Erweiterung des Verwal tungsaufwandesb,edeuten. Dies gründet, sich 

,zum eine~ aufdi~ sondeiregelun~,der EU für die sogenannten 'Cl -

und .C2 ...; Arten, die" gegenüber den '''Anhqng I:r-Artep" des Überf?in:­

kommens ein~r strengeITen und daher aufwendigeren Be'urteilung' 
) 

unterliegen' und zum anderen. auf den Umstand, daß NÖeine EU:"'Außen-
, . ' 

grenz~ ge~enüber den ehemaligen Staaten des'Ostblocks·darstellt., 

I;l~rch die weniger strengen Bestimm'ungen\ in '~iesen Staaten und 
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gewisse Vollzugsprobleme bei den Behörd'en der ehemaligen Ostblock­

'. staaten werden illegale 'Tier.transporte 'st~rker denn je' den Weg 
, " 

über Öster'reich wählen. Verstärkte Kontrollen von Händlern und 

Züchtern vor allem im grenznahen Raum sowie die fallweise Bei­

ziehung externer Sachverständiger für ,diverse Spezialgebiete 

werden einen ver~ehrten Aufwand - diesfalls all~rdings als Zweck­

qufwand für den Bund- erfordern. 

Schließlich enthält der Entwurf nach wie vO,r verfassüngsreqht,­

liehe Probleme, wobei insbesondere a\lfdie Bestimmungen des§ 17 

Abs. 2 und 3 des 'Entwurfes hinzuwe:i,sen'ist. Sowohl die'Wortwahl 

("ist die nach denlandesrechtlichen Besti~mungen: zuständige 

Behörde anzusehen") 'als auch die Erläuterungen stellen k~inen 

Konnex zu Art. 102 Abs.3 B-VG her. 

II. Zu einzelnen Bestimmungen 

1. Es wäre wünschenswert, den Ausdruck '''Exemplare'' genau zu 

.. definieren. Es ist nur aus derVerordriung Nr. 3626/82 des 

Rates vom 3 ., Dezember 1982 zu . verstehen:, daß es sich dabei um" 

"lebende ,oder tote Tiere,und Pflanzen oder ohne weiters erkenn­

bare Teile derselben" handelt. Eine Legaldefinltionwäredes-

'halb der·Rechtssicherhe1.tförderlich, weil'es sich bei den 
, . . '. 

,Ncirmadressaten nicht au~schl~eßlich um Fachleute handeln mciß, 

sondern bei~pielsweise auch,Touristen von der Regelung· 

betroffen sein können, die nach dieSem Gesetz zu schützende 

Pflanzen oder Tiere oder deren ,Teile als Souvenir einführen 

wollen. 

Alißerdem wäre es aus diesem Grund ziel führend; wenn zumindest 

der wesentliche Inhalt'dieses'Buncles,gesetzes ohne Zuhilfenahme 
" 

der Verordnung des Rates verständlich wäre. 

, I . 
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'2. § 5 Ab~. a, sollte verständlicher formulie~t werden. Z.B.: "Bei' 

der Einfuhr künstlich v~rmehrt~r Pflanzen des AnhangeS 11 aus' 

,Dri ttländern". " 

3. ,Die Ausnahmebestimmungen für die vorübergehende Aus-, Wieder-, 
, , 

aus~ oder Einfuhr sind hinsichtlibh der Kennzeichnung von 

Pflanzen nicht, durchführbar., 

4. Die Regelung des § 9 sollte auch ausdrücklich gezüchtete oder 

künstlich vermehrte Exemplare einschließen. 

5. Die im § 10 normierten Ausnahmen von den Verboten gemäß Art. 6 

Abs. I der EU-Verordnung Nr. 3626/82 sollten generell 'unter 

der Voraussetzung der jed~r~eitigen Nachweispflicht gehalten 
, , ' 

werden. 

I 

6. Gezüchtete, ",Anhang I oder Cl - Exemplare" wären gemäß dem 

Stand ,der Technik mit einem Kennzeichen zu versehen. 

Entsprechende'Zuchtbücher und D()k~mentemüßten ~m 

Unterbringungsor1;: der Tiere jederzeit einsehbar sein. 

',Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme: übermittelt., 

NÖ Landesregierung '. 
Dr. P r öl],. 

LaI)deshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates·.(25-fach) 

2. an ailevomLande Niederöst~rreich entsendeten Mitglied~r 

des Bundesrates 

.' 3. an alle Ämter. der Landesregierungen 

(zu Handen', des Herrn Landesamtsdirektors )\ ' 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer' 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landesh~uptmann' 

1. 
~, , , 

\ I , 

I 
, I 
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